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13 B E K A N N T M A C H U N G

Satzung der Stadt Unna über die 1. Änderung des Bebauungsplanes Unna Nr. 15
„Schützenstraße“

Aufgrund der §§ 2 Abs. 1, 10 und 13 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 27. August 1997 (BGBl. l S. 2141), zuletzt geändert durch Gesetz vom
15.12.2001 (BGBl. S. 3762), in Verbindung mit § 86 Bauordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (BauO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom
1. März 2000 (GV NRW, S. 256), in Verbindung mit § 7 der Gemeindeordnung für das
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli
1994 (GV. NRW. S. 666/SGV. NRW. S. 2023), zuletzt geändert durch das Gesetz vom
30.04.2002 (GV NRW 2002 S. 160), hat der Rat der Stadt Unna in seiner Sitzung am
06.02.2003 den Satzungsbeschluss über die 1. Änderung des Bebauungsplans Unna Nr. 15
„Schützenstraße“ gefasst.

Der Änderungsbereich der 1. Änderung befindet sich südlich des Salinengrabens, westlich
der Straße „An der Röhrenstrecke“ und umfasst das Flurstück 575, Flur 5, Gemarkung Un-
na (s. auch Übersichtsplan).

Mit dieser Bekanntmachung tritt die 1. Änderung des Bebauungsplanes Unna Nr. 15 „Schüt-
zenstraße“ in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Die Aufstellung des Bebauungsplanes Unna Nr. 15 „Schützenstraße“, 1. Änderung wird
hiermit ortsüblich bekanntgemacht.

Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 7 Abs. 6 GO NRW Verletzungen von Verfahrens-
und Formvorschriften der GO NRW beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf ei-
nes Jahres seit der Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden können, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren
wurde nicht durchgeführt,

 b) die Satzung oder die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan
ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden,

 c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder

 d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Unna vorher gerügt und da-
bei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel
ergibt.

Desweiteren wird auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvor-
schriften sowie von Abwägungsmängeln und die Rechtsfolgen von Satzungen gem.
§ 215 Abs. 2 BauGB hingewiesen.
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Gem. § 215 Abs. 1 BauGB sind unbeachtlich

1. eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 bezeichneten Verfahrens- und
Formvorschriften und

 2. Mängel der Abwägung, wenn sie nicht in Fällen der Nr. 1 innerhalb eines Jahres, in
Fällen der Nr. 2 innerhalb von sieben Jahren seit Bekanntmachung des Flächennut-
zungsplanes oder der Satzung schriftlich gegenüber der Stadt Unna geltend gemacht
worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, ist
darzulegen.

Ferner wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2, Abs. 4 des BauGB über die
Entschädigung von durch den Bebauungsplan eintretenden Vermögensnachteilen sowie über
die Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche hingewiesen.

Der Bebauungsplanentwurf Unna Nr. 15 „Schützenstraße“, 1. Änderung inkl. Begründung
liegt gem. § 10 Abs. 3 BauGB bei dem Bereich Planung der Stadt Unna, Rathausplatz 1
(Rathaus, 3. Obergeschoss, Aufgang B, Ostflügel, Aushang neben Zimmer 307), während
der Dienststunden

montags bis donnerstags von 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr
und

freitags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr

zu jedermanns Einsichtnahme öffentlich aus.

Unna, 26. Februar 2003

gez. Weidner
Bürgermeister

ABl. StUN 5-13/05. März 2003
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Anlage zum ABl. StUN 5-13/05. März 2003
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14 B E K A N N T M A C H U N G

Satzung zur Erhebung von Kostenerstattungsbeträgen für Ausgleichsmaßnahmen –
Ausgleichskostensatzung – vom 26.02.2003

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW.
S. 666/SGV. NRW. S. 2023), zuletzt geändert durch das Gesetz zur Einrichtung einer Ge-
meindeprüfungsanstalt vom 30.04.2002 (GV NRW 2002 S. 160), in Verbindung mit § 135
c des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. August 1997
(BGBl. I S. 2141), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.12.2001 (BGBl. S. 3762) hat der
Rat der Stadt Unna am 06.02.2003 folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Erhebung von Kostenerstattungsbeträgen

Durch bauliche Vorhaben verursachte Eingriffe in Natur und Landschaft sind auszugleichen.
Für die Durchführung der diesen Eingriffen zugeordneten Ausgleichsmaßnahmen werden
nach den Bestimmungen des Baugesetzbuches (BauGB) und dieser Satzung Kostenerstat-
tungsbeträge erhoben.

§ 2
Umfang der erstattungsfähigen Kosten

(1) Erstattungsfähig sind die Kosten für die Durchführung aller Ausgleichsmaßnahmen, die
nach § 9 Abs. 1 a BauGB den Grundstücken, auf denen Eingriffe in Natur und Land-
schaft zu erwarten sind, ganz oder teilweise zugeordnet sind.

(2) Die Durchführungskosten umfassen die Kosten für
1. den Erwerb und die Freilegung der Flächen für Ausgleichsmaßnahmen,
2. die Ausgleichsmaßnahmen einschließlich ihrer Planung, Fertigstellung und Ent-

wicklungspflege.

Dazu gehört auch der Wert der von der Stadt aus ihrem Vermögen bereitgestellten
Flächen im Zeitpunkt der Bereitstellung.

(3) Die Ausgestaltung der Ausgleichsmaßnahmen einschließlich deren Durchführungsdauer
ergibt sich aus den Festsetzungen des Bebauungsplans in Verbindung mit den in der
Anlage dargestellten Grundsätzen. Der Bebauungsplan kann im Einzelfall von den in
der Anlage beschriebenen Grundsätzen Abweichungen vorsehen. Dies gilt entspre-
chend für Satzungen nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB.
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§ 3
Ermittlung der erstattungsfähigen Kosten

Die erstattungsfähigen Kosten werden nach den tatsächlichen Kosten ermittelt.

§ 4
Verteilung der erstattungsfähigen Kosten

Die nach §§ 2 und 3 erstattungsfähigen Kosten werden auf die nach § 9 Abs. 1 a BauGB
zugeordneten Grundstücke nach Maßgabe der zulässigen Grundfläche (§ 19 Abs. 2 BauN-
VO) verteilt. Ist keine zulässige Grundfläche festgesetzt, wird die überbaubare Grundstücks-
fläche zu Grunde gelegt. Für sonstige selbständige versiegelbare Flächen gilt die versiegelbare
Fläche als überbaubare Grundstücksfläche.

§ 5
Vorauszahlung und Ablösung

Die Gemeinde kann für Grundstücke, für die eine Kostenerstattungspflicht noch nicht oder
nicht in vollem Umfang entstanden ist, Vorauszahlungen bis zur Höhe des voraussichtlichen
Kostenerstattungsbetrages anfordern, sobald die Grundstücke, auf denen Eingriffe zu erwar-
ten sind, baulich oder gewerblich genutzt werden dürfen.

Der Kostenerstattungsbetrag kann auf Antrag abgelöst werden. Der Ablösungsbetrag be-
misst sich nach der voraussichtlichen Höhe des zu erwartenden endgültigen Erstattungsbetra-
ges.

§ 6
Fälligkeit

Der Kostenerstattungsbetrag wird einen Monat nach Bekanntgabe der Anforderung fällig.
Die Vorschrift des § 135 Abs. 4 BauGB ist analog anzuwenden.

§ 7
Inkrafttreten

Die Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Die Satzung der Stadt Unna über die Erhebung von Kostenerstattungsbeträgen nach
§§ 135 a – c BauGB für Ausgleichsmaßnahmen wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen
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dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend ge-
macht werden kann, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden,
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet,
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Unna, den 26. Februar 2003

gez. Volker W. Weidner
Der Bürgermeister

ABl. StUN 5-14/05. März 2003
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Anlage zu § 2 Abs. 3 der Satzung zur Erhebung von Kostenerstattungsbeträgen für
Ausgleichsmaßnahmen

Grundsätze für die Ausgestaltung von Ausgleichsmaßnahmen

1. Anpflanzung/Aussaat von standortheimischen Gehölzen, Kräutern und Grä-
sern

1.1 Anpflanzung von Einzelbäumen
− Schaffung günstiger Wachstumsbedingungen durch Herstellen der Vegetations-

tragschicht nach DIN 18915 und der Pflanzgrube gem. DIN 18916

− Anpflanzung von Hochstammbäumen mit einem Stammumfang der Sortierung
18/20

− Anpflanzung von Obstbäumen mit einem Stammumfang der Sortierung 10/20,
Kronenansatzhöhe 180 cm

− Verankerung der Bäume und Schutz vor Beschädigungen, Wildverbiss usw.
sowie Sicherung der Baumscheibe

− Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: 4 Jahre

1.2 Anpflanzung von Gehölzen, freiwachsenden Hecken und Waldmänteln
− Schaffung günstiger Wachstumsbedingungen durch Bodenvorbereitung nach

DIN 18915

− Anpflanzung von Bäumen I. Ordnung mit einem Stammumfang der Sortierung
18/20, Bäumen II. Ordnung mit einem Stammumfang der Sortierung 16/18,
Heistern 150/175 hoch und zweimal verpflanzten Sträuchern je nach Art in den
Sortierungen 60/80, 80/100 oder 100/150 hoch

− Je 100 m² je 1 Baum I. Ordnung, 2 Bäume II. Ordnung, 5 Heister und 40
Sträucher

− Verankerung der Gehölze sowie Erstellung von Schutzeinrichtungen

− Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: 3 Jahre

1.3 Anlage standortgerechter Wälder
− Schaffung günstiger Wachstumsbedingungen durch Bodenvorbereitung nach

DIN 18915

− Aufforstung mit standortgerechten Arten

− 3.500 Stück je ha, Pflanzen 3 - 5 jährig, Höhe 80 - 120 cm

− Erstellung von Schutzeinrichtungen

− Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: 5 Jahre

1.4 Schaffung von Streuobstwiesen
− Schaffung günstiger Wachstumsbedingungen durch Bodenvorbereitung nach

DIN 18915

− Anpflanzung von Obstbaumhochstämmen und Befestigung der Bäume
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− Je 100 m² ein Obstbaum der Sortierung 10/12, Kronenansatz 180 cm

− Einsaat Gras-/Kräutermischung

− Erstellung von Schutzeinrichtungen

− Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: 5 Jahre

1.5 Anlage von naturnahen Wiesen und Krautsäumen
− Schaffung günstiger Wachstumsbedingungen durch Bodenvorbereitung nach

DIN 18915

− Einsaat von Wiesengräsern und -kräutern, möglichst aus autochtonem Saatgut

− Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: 3 Jahre

2. Schaffung und Renaturierung von Wasserflächen

2.1 Herstellung von Stillgewässern
− Aushub und Einbau bzw. Abfuhr des anstehenden Bodens

− ggf. Abdichtung des Untergrundes

− Anpflanzung standortheimischer Pflanzen

− Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: 3 Jahre

2.2 Renaturierung von Still- und Fließgewässern
− Offenlegung und Rückbau von technischen Ufer- und Sohlbefestigungen

− Gestaltung der Ufer und Einbau natürlicher Baustoffe unter Berücksichtigung in-
genieurbiologischer Vorgaben

− Anpflanzung standortheimischer Pflanzen

− Entschlammung

− Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: 3 Jahre

3. Begrünung von baulichen Anlagen

3.1 Fassadenbegrünung
− Anpflanzung von selbstklimmenden Pflanzen

− Anbringung von Kletterhilfen und Pflanzung von Schling- und Kletterpflanzen

− eine Pflanze je 2 lfm.

− Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: 2 Jahre

3.2 Dachbegrünung
− intensive Begrünung von Dachflächen

− extensive Begrünung von Dachflächen

− Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: 3 Jahre
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4. Entsiegelung und Maßnahmen zur Grundwasseranreicherung

4.1 Entsiegelung befestigter Flächen
− Ausbau und Abfuhr wasserundurchlässiger Beläge und Unterbauschichten

− Einbau wasserdurchlässiger Unterbau- und Deckschichten

− Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: 1 Jahr

4.2 Maßnahmen zur Grundwasseranreicherung
− Schaffung von Gräben und Mulden zur Regenwasserversickerung einschließlich

Aushub und Einbau bzw. Abfuhr anstehenden Bodens, Einbau versickerungsge-
eigneter Schichten, Anpflanzung standortheimischer Pflanzen, Einsaat von Gras-
bzw. Kräutermischungen

− Rückbau/Anstau von Entwässerungsgräben, Verschließen von Drainagen

− Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: 1 Jahr

5. Maßnahmen zur Extensivierung

5.1 Umwandlung von Acker bzw. intensivem Grünland in Acker- und Grünlandbrache
− Nutzungsaufgabe

− Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: 1 Jahr

5.2 Umwandlung von Acker in Ruderalflur
− ggf. Abtragen und Abtransport des Oberbodens

− Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: 1 Jahr

5.3 Umwandlung von Acker in extensiv genutztes Grünland
− Bodenvorbereitung ggf. Abtragen und Abtransport des Oberbodens

− Einsaat von Wiesengräsern und Kräutern

− Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: 5 Jahre

5.4 Umwandlung von intensivem Grünland in extensiv genutztes Grünland
− Nutzungsreduzierung

− Aushagerung durch Mahd und Verwertung oder Abtransport und Entsorgung
des Mähguts

− bei Feuchtgrünland Rückbau von Entwässerungsmaßnahmen

− Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: 5 Jahre

Anlage zum ABl. StUN 5-14/05. März 2003
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15 B E K A N N T M A C H U N G

Einladung zur Bürgerinformation
Betr.: Einrichtung einer Fußgängerbrücke über die Feldstraße

Am Montag dem 17.03.2003, 19.00 bis 20.30 Uhr findet in der Falkschule, Falkstraße 5 in
59423 Unna, eine Bürgerinformation über die Errichtung einer Fußgängerbrücke über die
Feldstraße statt.

Leiter der Veranstaltung ist der Ortsvorsteher Holger-Joachim Wiese.

Ziel der Veranstaltung ist die Vorstellung und Erläuterung der Planung für die o.g. Maßnah-
me.

Die öffentliche Veranstaltung beruht nicht auf einer Rechtsvorschrift, daher ist ein Rechtsmit-
tel bei Nichtberücksichtigung von ggf. vorgetragenen Anregungen nicht gegeben.

Unna, 28. Februar 2003

Der Bürgermeister

gez. Volker W. Weidner

ABl. StUN 5-15/05. März 2003



- 31 -

16 B E K A N N T M A C H U N G

Widmung der Verkehrsfläche „August-Bebel-Straße“

Der Rat der Stadt Unna hat am 06.02.2003 beschlossen:

Die im Stadtgebiet Unna gelegene „August-Bebel-Straße“ wird für den im beige-
fügten Lageplan dargestellten Bereich gemäß § 6 Abs. 1 Straßen- und Wegegesetz
des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) vom 28.11.1961 (GV NRW S.
305) in der Fassung vom 23.09.1995 (GV NRW
S. 1028, ber. 1996, S. 81, 141, 216, 355), zuletzt geändert durch Gesetz vom
25.09.2001 (GV NRW S. 708), dem öffentlichen Verkehr gewidmet und erhält die
Eigenschaft einer Gemeindestraße, bei der die Belange der Erschließung der anlie-
genden Grundstücke überwiegen (§ 3 Abs. 4 Nr. 2 StrWG NRW). Der Gemein-
gebrauch gilt uneingeschränkt.

Anlage: 1 Lageplan

Die Widmung wird zum 01.05.2003 wirksam.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Widmungsverfügung kann innerhalb eines Monats nach öffentlicher Bekanntma-
chung Widerspruch erhoben werden.
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Bürgermeister der Stadt Unna,
Bereich 6-66 Verkehr, Rathausplatz 1, 59423 Unna, einzulegen.
Falls die Frist durch das Verschulden einer/eines Bevollmächtigten versäumt werden sollte,
so würde deren/dessen Verschulden der/dem Widerspruchsführer/in zugerechnet werden.

Unna, 19. Februar 2003

STADT UNNA
Der Bürgermeister
als Straßenbaubehörde

gez. Volker W. Weidner

ABl. StUN 5-16/05. März 2003
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Anlage zum ABl. StUN 5-16/05. März 2003
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17 B E K A N N T M A C H U N G

Versteigerung von Fundsachen

Das Fundbüro der Stadt Unna versteigert im Rahmen des Drahteselmarktes am Samstag,
03.05.2003 in der Zeit von 10.00 Uhr – 12.00 Uhr, Fundsachen aller Art.

Die Versteigerung findet auf dem Alten Markt statt.

Es handelt sich um eine öffentliche Veranstaltung. Mindestangebote werden festgesetzt. Den
Zuschlag erhält derjenige, der das höchste Gebot abgibt.

Die Verlierer der Fundsachen können ihre Eigentumsrechte noch bis zum Versteigerungster-
min geltend machen.

Unna, den 04. März 2003

ABl. StUN 5-17/05. März 2003


